
Bis zu welchem Jahresbruttoeinkommen besteht Anspruch auf einen WBS? 

Ob Ihr Haushalt Anspruch auf einen WBS, 
einen WBS+40 oder WBS+60 hat, hängt 
von der Höhe Ihres Jahrebruttoeinkom-
mens ab. 
 
Als Orientierungshilfe haben wir für ver-
schiedene Haushaltskonstellationen die 
gesetzlich festgelegten Einkommensgren-
zen auf das entsprechende Jahresbrutto-
einkommen* hochgerechnet. 
 
Liegt das Jahresbruttoeinkommen Ihres 
Haushaltes unter dem für Ihren Haushalt 
zutreffenden Tabellenwert, haben Sie 
möglicherweise Anspruch auf einen WBS. 

Bei der Berechnung der angegebenen Jah-
resbruttoeinkommen wurden 30 Prozent 
Pauschalabzug für Steuern, Pflichtbeiträ-
gen zur gesetzlichen Kranken- und Pflege-
versicherung und Pflichtbeiträgen zur 
gesetzlichen Rentenversicherung sowie 
eine Werbungskostenpauschale in Höhe 
von 1000 Euro bzw. 2000 Euro berück-
sichtigt.  
 
Andere Frei- und Abzugsbeträge (z.B. für 
junge Eheleute oder für Unterhaltsleistun-
gen) sind in die Modellrechnung nicht ein-
geflossen. Daher ist es möglich, dass Sie 
auch mit einem höheren Jahresbruttoein-

kommen, als in der Tabelle angegeben, An-
spruch auf einen WBS haben. 
  
Eine verbindliche Berechnung ihres WBS-
Anspruches kann ausschließlich das Bür-
gerbüro auf Grundlage Ihrer individuellen 
Einkommensverhältnisse erstellen. 
 
* Das Jahresbruttoeinkommen umfasst die 
gesamten steuerpflichtigen und steuer-
freien Einkommen aller Mitglieder des 
Haushaltes. Das sind z.B. Bruttoeinnahmen 
aus nicht selbstständiger Arbeit (auch in 
Ausbildung, Teilzeit oder geringfügiger Be-
schäftigung sowie einmalige Zahlungen wie 

Abfindungen), Gewinne aus selbstständiger 
Arbeit oder aus einem Gewerbebetrieb, Ar-
beitslosengeld, Krankengeld, Elterngeld, 
BAföG, Ausbildungsbeihilfe, Renten und 
Pensionen, Unterhaltsleistungen und Unter-
haltsvorschüsse, Einkünfte aus Vermietung 
und Verpachtung, Zinsen aus Kapitalver-
mögen. 
 
Kindergeld zählt nicht als Einkommen und 
bleibt anrechnungsfrei. 

Haushaltsgröße/ 
Personen im Haushalt

WBS WBS+40 WBS+60

Erwachsene + Kinder gesetzliche  
Einkommensgrenze  

Jahresbrutto- 
einkommen

gesetzliche 
Einkommensgrenze

Jahresbrutto- 
einkommen

gesetzliche  
Einkommensgrenze

Jahresbrutto- 
einkommen

1 18.500 € ≈ 27.429 € 25.900 € ≈ 38.000 € 29.600 € ≈ 43.286 €

1 + 1 28.000 € ≈ 41.000 € 39.200 € ≈ 57.000 € 44.800 € ≈ 65.000 €

1 + 2 35.800 € ≈ 52.143 € 50.120 € ≈ 72.600 € 57.280 € ≈ 82.829 €

2 26.000 € ≈ 39.143 € 36.400 € ≈ 54.000 € 41.600 € ≈ 61.429 €

2 + 1 33.800 € ≈ 50.286 € 47.320 € ≈ 69.600 € 54.080 € ≈ 79.257 €

2 + 2 41.600 € ≈ 61.429 € 58.240 € ≈ 85.200 € 66.560 € ≈ 97.086 €

2 + 3 49.400 € ≈ 72.571 € 69.160 € ≈ 100.800 € 79.040 € ≈ 114.914 €


